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Index

L65000 Jagd Wild

L65007 Jagd Wild Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2;

AVG §45 Abs3;

AVG §58 Abs2;

JagdG Tir 1969 §40 Abs2;

JagdRallg;

Rechtssatz

Hat sich der einer Übertretung des § 40 Abs 2 JagdG Tir 1969 wegen Einschießens eines Jagdgewehres in der Nähe

einer Rotwildfütterung Beschuldigte damit verantwortet, er sei von der Rotwildfütterung rund 700 m entfernt

gewesen, sodass keine Wildbeunruhigung habe entstehen können, so stellt es eine Verletzung des Rechtes auf

Parteiengehör dar, wenn die Behörde in ihren Feststellungen auf Grund eines im Akt be@ndlichen Vermerks des

Sachbearbeiters über von diesem vorgenommene Erhebungen davon ausgeht, die Entfernung habe nur 300 m

betragen, ohne dem Beschuldigten dieses Ergebnis der Beweisaufnahme je zur Kenntnis gebracht zu haben.
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